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r Teil.

A. Bekanntmachungen des Landrats.

T. nitliaze

Bf d. M. D. ‚3. 11. 9. 2. 19212 —- 111—1826, .
Dank an die Polizeibehörden 1111D =23e111nten für ihre l

Tätigkeit anläßlich des Streits
Die preußischen Polizeibehörden und Polizeibeamten haben-

‘1
in diesen Tagen schwerer Gefährdung von Staat nnd Reich eine
ungeheuer schwierige Aufgabe bewältigen müssen-. Unter Auf-
bietnng aller Kräfte ist es gelungen, ishr-er Herr zu wer-den 1111D
unter nahezu völliger Anfrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Sicherheit und Ordnung die schweren (s)’·efahren des Streits ab-
zuwenden Hierfür spreche ich namens der Preußischen Staats--
regierng allen nach-geordneten Behörden, der- Polizei 1111D ihrer
Beasmstenschaft Dank und Anerkennung aus. Dieser Dank ge-
bührt vor allem auch der Schutzpso«lizei, die ungeachtet der- hohen,
an ihre Leistungsfähigkeit gestellten Asufordesrungen ihre Auf-
gabe mit voll-er Hingebnug überall in bester Weise erfüllt und
durch die Tat alle Zweifel und B-erdiichtigungen als haltlos er-
wiesen hat, die gerade in den letzten Tagen gegenüber ihrer Zu-
verlässigkeit und Pflichttreue erhoben worden find.

Der Minister des Innern.
Severing

Berlin, den 11'. Januar 192:)..
Verarbeitung von Brotgetreide zu Branntwein.

Auf Grund des § 44 des Gesetz-es über die Regelung des
Verkehrs msit Getreide vom 21. Juni- 1921 (R«GB«l-. S. «7:7)
übertrage ichs die darin mir erteilte Ermächtigng zur Zulas-
sung von Ausnahmen von den Vorschriften des § 44 und der-
auf Grund des § 44 erlassen-en Verordnung vom- 17. August
1921 (RGBl.-S.1s243) für die Berarbeitung von Brost.-getreide,
Gesrstse und Hafer auf Branntwein auf die Lansdessregiernngen,
mit der Befugnis, die hieraus sich ergebenden Recht-e auf eine
von ihnen zu besti1«um-ende, den Komsmunalverbäniden überge-
ordnete Landesbsehörde zu übertragen Bei der Ausübung der
Befugnisse sind die nachfolgenden Bedingungen einzuhalten:

1..) Die ausnahmsweise Verarbeitsung von Brot-g;e«trei·de,
Hafer 1111D Gerste auf Branntwein darf nur für solche-s- Ge-
treide zugelassen- werden-, das nach Gutach-ten einer sachverstän-
digen, amtlich-en Stelle (Untersuchimgsstsellse bei der Landwirt-
schaftskammer oder -deug-l-.) oder eines amtlich zngelassenen Nah-
rungsmittel- oder Futtermsitteslchemikesrs zur menschlichen Er-
nährung 1111D ohne Anwendung besonderer Wieder-aufberie«it1.1«ngs-
Zier-fahren auch zur tierischen Ernährung nicht mehr verwend-
-ar ist. «

2.) Die Berarsbeituugserlasusbuis darf nur erteilt werden
unter der Bedingung, daß- der Hersteller des Brauntwieins an
das Reichssmonopolatut für Branntwein einen von diesem fest-
gesetzten und nach der Menge bemesseuen Geldausfschilag zahlt.

Bezüglich des siserfahrens werden folgende Bestimmungen
getroffen:

Der Antrag ansf Bewilligung einer Ausnahme ist an die
zur Erteilung der Erlaubnis ermächtigt-e Behörde («Gen-ehmi-
gnnsgsssbehösrde) zu richten Ihm sind beizufügen:

a.) ein Gutach-ten über die Beschaffenheit des Getreides, für
das die Verbreuuungserlauibnis uachgesucht wird (vergl.  obige Bedingung Nir. 1),

b) e111 behördlicher Nachweis über die Jdentität des zum

Verbrennen freizsugebeudeni lsjetsreides mit dem der Be-
gutachtung unternmrfeuen Getreide ("siehe unter a)»,

e) als Unterlage für die Berechnung des Geldanfschlages
(ver-gl. obige Bedingung 2),
au) Angaben über die Art, Betriebsweife 1111D erklärte

Jahreserzeusgsmig der Brennerei (§§ 2, 3, 10 Der
Brennereiordnung),

Angabe der genauen THE-enge des zu verarbeiteuden
Getreides 1111D des dazu erforderlichen Malzes,
Angabe des für das Getreide und das Malz gezahlten
leaufpreises einschl. :)l1«ifsuhrtoften (dnrch Rechnungen
bel-egt),

Angabe Der Rohstoffkosten für 1 Liter Weingeist aus
tsjetreide nnd Malz erreschnet aus- den Kaufpreifeu für
Getreide nnd Malz sowie aus der Weiugxeistsausbeute,
die zollamtlichen Verhandlungen über einen zur Er-
mittlung der Weingeistaussbente vorgenommenen
Probebsrand

Sollte das Prosbsebrennen Schwierigkeiten bereiten,
so kann Die. Fetstsetzung des besonderen Aufschlags erst
nach beeusdetem Abt-rieb der ganzen Rsohstosffmenge er-
folgen, und muß daher in der Erlaubnis die Bedin-
gung gestellt werden-, daß michtrsäsgilich die gesamte aus
Getrseiide und Malz erzeugte Weingeiftmenge dem
Reichsmionopolamt mitgeteilt wird-.

11') Angabe des Branntweinaufsehsliasgsatzes der Brennerei
(§ 13 dies Mouoposlgesetzes)·, ś

gez-) Angabe der Notwendigkeit etwa bseabssichstsigtser wieder--
holt-er Abtriebe (§ 168 ff. der Brennereiordnu-ng«).

Die zuständigen Haitsptzollsämtesr haben- Die Angaben des
Brensnereibefitzers vor Weist-ergabe an das Monsopolamt, gege-
bsensenfalls nach Einsichtnahme in die Geschäftsbetsriebsibücher
des Brseninerscibsesitzser.s, zu prüfen, die Richtigkeit besonders- zu
befcheinigen und dem Reichsmonopsobamt sein-e Berechnung nach
nutenstehendem Muster svoirzulegen Asbfindsungssbsrennereien
werden außerdem für die Dauer der Vierarbeitimg derartigen
Getreides auf die Elüsindestmenge asbgefundenx der Giestsreide-
branntivein ist den Zosllbehörden vorz-n.füihreus- und die bei der
Ahn-ahnte festgestellt-e Weiugseistmenge dem Monopolamt mit-
zuteil-en.

Die eingereichten Unterlagen zu e- siud von der Genehmi-
gusnsgsbehörsde, nachdem sie die Unterlagen zu u nnd b geprüft
und als einwandsfrei befunden hat-, dem Rseichsmssonopolamt für
Branntwein zur Festsetzung des Geldarsufschslages zu übersenden
Nach Mitteilung des festgesetzten Gseldaufschlages an die Ge-
nehmigungsibehössrde hast diese die Ausnahmegesnehmigung zu er-
teilen. Jschi erfnche sum Anweisung an die Genehmigungssbe-
hör-deu, darüber zu wachsen, daß die Prüfung bei dem Reichs-
msonsospobamt für Branntwein mit tunlichster Beschleunigung
durchgeführt wird.

Der neben dem gesetzlichen Branntweinaufschslag zu ent-
richten-de besondern Aufschlag wird so bemessen- werden, daß -——
abgesehen von dem Frei-geb —- esin Litesr Weingseist aus« dem
Getsrseide dem Brenner ebenso hoch zu stehen kommt, wie der
von der- Monopolvernmltnng für Trinkzwecle abgegebene Sprist.

1111)

1'1')

(I11)

ee)
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Die Festsetzung dieses Ausschlag-es gebietet sich vor allem mit
Rücksicht daraus, daß nicht ein Ansreiz zur Herstellung von Ge-
treidebranntwein geschaffen und nicht Getreidemsengen durch
Nachlässigkeit oder Absicht in einen« ,Zt.iftaud,, der sie zusr mensch-
liclen oder tierischen Ernährung nsnverwendbasr macht, versetzt
werden.

Bis zur Bekanntgabe des besonderen Aufschlag-es darf über
den Branntwein von dem Brenner nicht verfügt werden.
der Brensnserseibesitzer sich weigert, deu- besonderen Aufschlag zu
zahlen, ist die-r fragliche Branntwein zu dem derzeitisgseni Brannt-
weiniibernahmepreis an die Monopolvertvaltsung abzuliefern

Wegen der Regelung der Einzelheiten des Verfahrens bit-te
ich die Genehmignngssbsehördens dahin ianzsuweisenz daß sie sich
mit dem ältesichsmonospolsamt für Branntwein gegebenenisalls in
Verbindung fegen.

Der Reichsininifter für Ernährung und Landwirtschaft

gez. Dr H n b e r.
An sämtliche Landesregsierungen (fiir Preußen an den Herrn

Staatskommissar für ‘50lf-seruiiln'ung).
M u ft e r.

l. JLdierechnnug der Kosten für 1 Liter Weingeist ans Ge-
II‘L‘I L‘Z

1. Unter Berücksichtigung der Einkauf- und T)lnfnhrkosten des Fe-
treides nnd Malzes sowie der zollamtlich ermittelten Weingeist-
ausbente kostet 1 Liter Weingesist = Jl

 

2. Allgemeine Unkosten für l Liter. Weiiisgeist ex 3,5() J!
3. Zuschlag, da sileinbrennerei (§ 16 der Brennerei-

ordnung) für 1 Liter Weingeist = 3,—— d/
4. Branntwemansschlag t§ 13 des Moiitwolgessetzes) für

1 Liter Weingeift = elf
5. Reinignngsgebiihren (ä 168 ff. der Bsrennereiordnuug)

für l Liter Wenig-seist :- 1,5() alt

zusammen : J!
II. Berechnung des besonderen Aufschlags für 1 Liter Wein-
geist aus Getreide.

85 c// —- l. 1. bis 5.) = besonderer Aufschlag

Berlin, den 30. Januar 1922.
Abdruck iibersende ich zur gefällig-en Kenntnis und weiteren

Veranlassung
Die der Landesregierung zustehende Ermächtigung übe-r-

trage sich hiermit auf die Herren Regierungspräsidenten und
den Herrn Vorsitzenden der Staatlsichsen Verteilungsstelle für
Groß Berlin (Genehmignngsbehörden).

Preußifcher Staatstommiffar für Volksernährung

Dr. H a ge d o r n.
—————n————

B e r l i u,’ den 29. September 1'921.
Verordnung
der Verarbeitung von Kartoffeln in

Brennereien. Vom 29. September 1‘921.
Auf Grund der §§ 3, 4 der Verordnung übe-r Kartoffeln-

vom 24. August 1920 (R-eichs-Gesetzbl. S. l-l’)()9) wird verordnet:

§ 1.
Kartoffeln dürfen in Brennereiien nur nach Maßgabe der

nachstehenlden Vorschriften verarbeitet werden.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe dürfen in der

eigenen Brenneriei so viel selbstgebante Kartoffeln verarbeiten,
als einem Fünftel des Brennrechts bei einem Verbrauche von-
achtszehn Zentnern Kartoffeln für das Hektoliter rein-en Altohol
entspricht Das gleiche gilt für Genossenschaften und sonstige
Vereinigung-ein die ein-e Brensnerei betreiben-, hinsichtlich der
von den Mitgliedern gebauten Kartoffeln

Die Laxnldesregierungen können nähere Bestimmung-en zur
Durchführung dieser Vorschriften treffen.

§ 2.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft

kann auch in anderen als den im § 1 vorgesehenen Fällen die
Verarbeitnsnig von Kartoffeln in Brennereien gestatten.

§ 3.
Zuwiderhasndilnngen gegen die Vorschriften im § 1 werden

mit Gefängnis bis zu einem Jahr-e und mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen- bestraft. Neben
der Strafe kann auf Einziehnng der Vorräte erkannt werden,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob
sie dem Tät-er gehören oder nicht.

über die Beschränkung

Falls .

 

§ 4.
Die Verordnung über Beschränkung der Verarbeituug von

Kartoffeln vom 7. September 1920 (R-eich"s-Gsesetzbl. S. 1-642)
wird aufgehoben

Der Reichsminifter für Ernährung nnd Landwirtschaft
Dr. H e r me s.«

O e l. s, den- 28. Februar 1922.
Vor-stehende Verordnung wird hiermit znr öffentlichen

Kenntnis gebracht.
Der Vorfitzende des Kreisausfchusfes.

 

L. 1.636. Oels, den 27. Februar 1922.
Nacheiehpflicht der in laut-wirtschaftlichen Betrieben

vorhandenen Meß- und Wi·egege’räte.
Wie ans Anfragen aus Landwirtschaftskrieisen hervor-geht,

besteht noch vielfach Unklarheit darüber, daß die in der Lan-d-
wirtschaft benützten Meß- nnd Wiegegeräte der Pachetchpflicht
unterliegen Es herrscht die Meinung, nur idie im- Gewerbe-
betrieben benützten iMseß- und Wiegegeräte feiert als tm seich-
pflischtigen Verkehr befindlich anzusehen In Ergänzung meiner
Bekanutmsachnng vom 10. d. M. (Kreis«b"latt Nr. 8), betreffen-d
die Durchführung der periodischen Nacheichiusng,, weise ich be-
sonders daraus bin, daß nach der Meß- nnd Gsewichitsordnunsg
alle im öffentlichen Verkehr zur Verwendung gelangenden oder
bereitgeshaltenen Meß- und Wiege-gesräcte geeicht bzzw. nachgeetcht
werden müssen, sofern dadurch des-r Umfang von Leistungen be-
stimmt werden soll. Landwirte, die selbstgesonneu-e Erz-eng-
nisse, wie Getreide, Heu, Stroh, Butter, Milch und dergl. nach
Gewicht bz«w. Menge verkaufen, geben Leistungen in den öffent-
lichen Verkehr, deren Umfang durch ihre Meß- und Wiege-
gseräste bestimmt wird. Um »den Bestrafunsgen nnd Einziehungen
der Geräte zu entgehen, wird jeder Landwirt feine Meßi- nnd
Wiegegeräte, soweit die Fristen abgelausen sind, gelegentlich lder
Termine. zur Nacheichung bringen müssen. Auch Meßi- und
Wiesgkeigeräte, die zur Feststellung des Gewichts- oder der Menge
der an Depntanten zu liefernden Wirstschaftserzeuginisse ver-
wendet werden, unterliegen der Nacheichpflicht. Wer die Nach-
eichung seiner Meß- nnd Wiegegeräte nicht bei den Nachl-
eichnngsterminen vornehmen läßt, läuft Gefahr, sie in Breslau
nacheiehen lassen zu müssen, wenn er sich ihre weitere Benutzung
sichern will.

Die Ortsbehörden sersnche ich, vorstehendes ortsüblich be-
kannt zu machen. ·

Oel s, den« 2. März 19i22.
Notftandsmaßnahmen für Rentenempfänger

aus der Invaliden- und Angseftelltenverficherung
Aus Zeitungscnachrischsten über die Rsentenihislife gehen von

Jnvali«deni-Ren·tenemipfängiesrn fort-gesetzt Art-fragen und Anträge
auf Ausizakhlsuxng svou Unterstützungen nach Idem Gesetz lvosm
7. Dezember 1'921, R. G. Bl. Seite 1533 nnd der dazu ergan-
genen Anisxfülhrungsvorschriften ein. Die Durchführung des Ge-
setzes ist ins den Lainldkreisen msit verwaltnngslmäsßigen Schwie-
rigkeiten verknüpft, wodurch naturgemäß Ver-zögoeru.ugen ein-
treten. Mist den Vorarbeit-en ist indessen begonnen worden. Die
Ausnahme der Anträge soll durch Forminlare erfolgen. Fiisr
jeden Antragsteller ist ein Fortunlar erforderlich-

Jch ersnehe deshalb die Ortsb-ehörden, unt-
gehend die Zahl der bei Ihnen woshnhaften
Invalidenrentseneuepsänger dem Kresiswo-l)-l-
fsashsrtsamst mitzuteilen

Richtlisnienl über die Bearbeitung wer-den im nächst-en Kreis-
blatt veröffentlicht

Kreis-Wohlfahrtsamt.

Oe l s, den 1. Mtärz 19.22.
Verlängerung der Ausweiskarte zum Viehhandel für 1921.
Der poeußische Staatskosmsmisfar für Volksernährnng hat

angeordnet, daß der Stand tsder Vorarbeiten, betreffend Ab-
änderung der Verordnung über Maß-nahmen zur Sicherung der
Fleischversorguug in der Uebergsangstzeit nach Aufhebng der
Z-wangstvirtschast svoin 19. September 1920 Reichsgesetz-blatt-
S-. 1675) eine weitere Verlängerung der Gültigkeitsdaner der
für das Kailsendesrjalhr 1921 erteilten Erlaubnisskarten zum Vieh-
handel erforderlich macht.

Auf- Grusnd des § 18 de genannten Verordnung vom 19.
September 12920 in Verbindung mit zu Ziffer 19 der weiteren
Aursfiilhrungsanweisnsng zu- dieser Verordnun vom 26. Okto-
ber- 1920 ordne ich hierdurch an, daß die k ültigkeit der ans



Grund des Abschnitt-es l der Verordnung für das- Kasplienderjashr
1921 erteisltenErlnubnisbarten zur Ausübung des Viehhansdels
nsiw. bis zum SO. Aplrisl 1'922 einschließlich aji»i·.-sgesdehnt wird. Eine
Verkürzung der für die Erlaubnistiarten sur das Kalensderjsahr
jls922 izn entrichtenden Gebühren, der-en Festsetzung vorbehalten
bleibt, tritt hierdurch nicht ein.

Der Vorsitzende des Kreisausfchnsfes

1.. l. 12157. Oe 1 s, den 23. Februar 1.922.

Einbehaltuug von Steuerficherheiten durch Pol-eu.
Es ist bekannt, dasz von der politischen Regierung entgegen

den Bestimnnmgen des Friedensvertragses (Art. 91 Abf. 8,
RGBL 1919 S. 855) den Optantcn bei ihrer Auswandesrnng
ans Polen sogenannte »Sienersicherheiteu« abverlansgt worden
sind nnd noch vor-enthalten werden. Um einen Uieberblick uber
deren Höhe zu gewinnen», sind Angaben der aus Pol-en nach
Deutschland ausgenmnderten und noch auswasnderndsen»Op-
tanten darüber erwünscht, welche Beträge sie als -«Stieuerftcher-
heiten in Pol-en hab-en zurücklassen müssen. Die Erhebung dient
ledig-lich vorbereiten-den Maßnahmen und eröffnet sden Geschak
digten kein-en Anspruch auf Entschädigung, daraus sind sie bei
der Vernehmung ausdrücklich hinzuweisen.

Es sind folgende Angaben erforderlich-:
Des Hinterlegersc u-) Name, h) jetziger Wohnort, e-) frü-
her-er Wohnort.
Hinterletgter Betrag mit Angabe, ob in deutscher oder in
politischer Merk.

1..

2.

3. Behörde, welche die Hinterlegemg angeordnet hat.
4. Stelle, bei der hinterlegt worden ist. ..
5. Falls Sichertinsgsshhpotheken ein-getragen worden find:

u) Höhe des Betrages, h) Bezeichnung des belaste-ten
Grundstsücbes, e.) Name des Eigentümers (deutscher osder
politischer Staatsaugehöriger?).
Die Ortspolize- und Ortsbehörden ersuche ich, dies schleu-

nigst ortsüblich behimntzusgeben und die Geschädigten zu ver-
anlassen, zstveclidienliche Angaben an die zuständigen Ortspolizei-
behörden gelangen zn lassen. Diese haben mir als-dann in der
oben ausgegebenen Art nnid Weise umgehen-d unt-er der Bezeich
nung ,,Steuersicherheitien der Optanten in Polen« Bericht zku
erstatten.

-
-

Vfi. d. M. d. 3. 11. d. Fisn.-9Jtsin. v. 14. 2. 1922
— IV St. 1411 ozsm II A 2. 369 —-

Freilassung von Warseuausftellungen von der Bergnügungsfteuer.
Jsin Einverstäiknduis mit dem Herrn Reichsstuinister der

Finanzen weisen wir daraqu lhin, da f; Ware iia-1.i:sstelliuugeus mit
denen as usschlie f; lich wirtschaftliche Zwecke verfolgt wer-
den nnd zu denen nur der begrenzte Kreis der Fachinteressen--
ten Zutritt hat-, nicht unter den Begriff der vergnügusngsstener-
nsiiichitigen Vernustzaklltnstigen im Sinne llder Reichsnatslnstinsp
mnngen vom 9. 6. 1'921 (R.G. Bl. S. 8-56) fallen.

Vor-stehenden Erlaß bringe ich zur Kenntnis der Gemeinde-
Umstände

 

Der Vorsitzendc des Kreisausfchuffes.

Osels, den«-s 28. Februar 1922.
Bekanntmachung

Zur Durchführung der Unfallverhütuugsvorfkhriften
Teil I für landwirtschaftliche Maschinen,
Teil II für laudwirtschaftliche Nebensbetriebe,
Teil III siisr landwirtschaftliche Hnuptbetri«e«be,
Teil IV für Forstwirtsclmfts und forstwirtschsaftl Neben-

betriebe,
Teil V für Verwendung des elektrischen Strome-s

beabsichtigt der Genossensclmftsvorstsand der Schlesischen land-
wirtschaftlichen Vesrufstgenofsenschast eine Revision der land-
und forftwirtfchaftlichen Haupt- und Nebenbetriebe im Kreise
Oels durch den technischen Aufsichtsbeamten der Berufsge-
nossenschaft, Lasnidwirt Hugo Büschel, vornehmen zu lassen.

Nach §§ 878, 879, 1030 der Reichsveirsichernngssosrdnung
sind die Unternehmer verpflichtet, dem technischen Aufsichtsbe-
mnten auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstätten zu
gestatten; dass Versicherung-samt kann sie hierzu durch Geld-
strasen bis zu 300 Mk. anhalten

Die landwirtschaftlichen Unternehmer des Kreises werden«
hiervon mit der Aufforderung in Kenntnis gesetzt, znr Vermei-
dung der gesetzlicher Strafen blaldigsts soweit es nicht bereits ge-
schehen ist, die zur Vierhiistung von Usnsällen vorige chriebenen
Einrichtungen in ihren Betrieben zu treffen, insbe onderse an

O-
t-
l 1

den landwsirtschaftlichen Eleaschineu und an den baulichen An-
lagen die vorgeschriebenen Schiutzvotnichtuugen anbringen ziu
la « sen.

is Die Gemeindebehörden haben diese Bekanntmathun-g sämt-
lichen Betsrieibsuutternsehmern in ortsüblicher Weise bekansnstzu-
geben; sie haben ferner den technischen Aufsichtsbeasinten bei» der
Durchführnng der Bsetrisebsrevisionen zu unter-stützen, worüber
ihn-en seitens des Genosssenschaftssvsorstandes noch besondere Mit-
teilung zugehen wird.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses

1.. l. 1412. O e«ls, den 2 ZUiiärsz 1'922.
Sachregister zum Amts- und Kreisblatt für 1921.

Den Ortspol«izieisbehörden gehen in den nächsten Tagen eine
Anzahl Amts- und Kreiisblatt-Sachregistier zu. ś

Jsch ersuche, diese an die behördlichen Bezieher der Blätter
innerhalb ihr-es Polizeibezirläs zum Preise von je 5 c//Z für das
Aintssbl·:a.ttx- und je 8 (‚r/IT für sdas Kreisblatt-«S-achresgister abzu-
geben usnid den eingezogen-en Betrag portofriei bis izsum 20. d.
Mts an die Biirosbasse des Liandsratsaimtes einzusenden

Die Ortsbehörden, Sschsnlsvorsttände usw. werden ersucht,
die Sachregister bei dem Herrn Amtsvorsteher innerhade der
nächst-en 1.() Tage adznholenr -

L. I. 1173. Oel s, den 23. Februar 1922.
Genehmigung

der Beschäftigung ausländischer Arbeiter im Jahre 1922.
Zur Behmntinaclnmg im Kreisblatt Nr. 3

vom 20. Januar 1922 S. 15. ,
Nach Mitteilung des Schlesischen Landesgrbeitsamdes in

Bressiliau isti idem Rittergut Wiefegradc sdiie Neueinstselliung von
2 Männern und 3 Frauen genehmigt worden.

Den Herrn Amtsvorstseher in Grüttenberg ersuchse ich, die
Kontrolliste entsprechend zu ergänzen soswie den fraglichen Ar-
beitgeber hiervon in Kenntnis zu setzen-.

)

 

l«.1.6821l. Oels, den 23. Februar 1922.
Ausländertontrolle.

Ein Einzelfall gibt- msir Vieranlassmtg die Ortspolizeibe-
hörden, tsjuts- nnd Gent-cindcvorsteher nochmals darauf hinzu-
weisen, für die notwendige Durchführung einer gründlichen Aus-
länderlontrolle gehörig einzutreten Grundsätzlich dürer Aus-
länder mit ungültigen Legitimationspapieren und ohne Geneh-
migung des Schlefifcheu Landesarbeitsamtes in Breslau nicht
beschäftigt werden. Arbeitgeber, die trotz meiner Verfügungen
noch jetzt solche Auslänsder einstellen oder weiterbeschäft.igen,
haben sich zufolge Polizeiverosrdnimgs vom 28. Oktober 1921 —
Kreisbslatt Ri-. 51 S. 242 — strafbiasr gemacht. Solche Fälle
sind mir utngehend anzuzieiigen

Um- die Durchführung eine-r gründlichen Kontrolle zu er-
leichtern ersuche ich die Herren Guts- und Gemeindevorstseher,
jeden Zu- und Abgang von Ausländern innerhalb ihres Be-
zirkes sofort der zuständigen Osrtspolizesibehörde zu melden,
welche ihrerseits mir entsprechend zu berichten hat. Vor alle-m
haben aber sämtliche Behörden sorgfältig dar-auf zu achtens, daß
Feine Verfügungen zur Kenntnis eines jeden Einzelnen ge-
angen.

Untienntnis dies-er Bestimmungen schützt vor Straf-verfol-
gnng nicht«

L. I. 989. O esl s, den 27. Februar 1922.
Kontrattbruch von Auslänsdern

Die na chstehend ausgeführten lposlnischen Arbeiter
ichiasel Majewski,

Peter Woiitowiez,
Adam sDa ca,
Stansisslaus Dara,

alle aus Chkswalsowice, Kreis Tarnobrzeg,
haben am 31. Dezni.·ber 1.921 ihre Arbeitsstelle auf Gut Schlei-
bttz unt-er Kontraktbruch und Zeiriicklesgnng ihrer Leg.itimntions-
tax-te ittnrlassen und sind bis heut-e dorthin nicht wieder zurück-
ge e-)-r .

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, Nachforschungen nach
geticklszenannten anzustellen und mir im Ermittelungssfalle zu
eri ) en. ’

Vf. d-. M. d. 3’. v. 13. 2. 1922 -—— II C 208,
_ Regelung des Meldewesfens.

Es hat sich als zweckmaßsig he-r-aiu-sgkest1ellt, in das Muster für Benachrichtigsungen der Mselidebehötrde des Asbzusgsiortses durch



die Opftelidebehörde des Anzugsortes mitgeteilt durch Rundseirlasß
vom 16. Januar 19 —- 11A9799) auch die Frage über Die
Staatsaugeshörsigkeit aufzunehmen

311) iesrxsuche., dass- Mnster durch Hinzusfiigen der Spalte
,,kStaatsang-ehörisgteit« zu ergänzen und in Zukunft bei Benach-
richtiguugeu hiernach zu verfahren

Die Ausführung und Kontrolle diese-r Spalte hat, ent-
sprechen-d ihrer Bedeutung, mit der nötigen Sorgfalt zu er-
folgen. Bestehens in einzelnen Fällen-. Zweifel über die Staats-
atngsehörigkeih so ist dies zu Ver-merken
L. I. 1271. Oel s, den 25. Februar 19s22.

Vorstehenden Erlaß bringe ich zusr Kenntnis sund ersuche
Die Meldesbehörden die Ergänzung- sosfort vorzunehmen

 

 

Be 11111, den 20. Dezember 1921.
Milcherhitzer für Smmuelmolkercien

911291062 11 — 15.
Begrünsdeten Anträgen auf Verlängerung der Frist zur

Beschaffung der vorgeschriebenen Erhitzuugiseiurichtungeu für
Sammelmollereieur kann mit der Maßgabe entsprochen werden-
daß die Einrichtungen zur Erhitzuug spätestens bis zum 31. De-
zember 1922 beschafft fein müssen

Ministerium für Landwirtschthlftz Domänen und Forften

C

gez. Hiellich
L. I. 3150. Oe ls-, den 23. Februar 1922.

Vorstehendeni Erlaß bringe ich hiermit zur Kenntnis der
Ortspolizeibehörden unt-er Bezugnahme auf die Kreisblattbe-
kauntmachuug oom 23. Mai 1913 —— Kreisbb S. 79 —.

 

Vf D. M. D. 3.11. Fiu.-:)Jiin. v. 20. 1. 1922
—- IV St. 780111 11,310. 111121. 2612 —

Anerkennung der beschlossenen Nachtragsumlagen für das
Rechnungsjahr 1919. ·

§ 57 des Laudesssteuergesetzes vom 30. 3. 1920131155231.
S. 402) in Verbindung miist § 3 dies Preuß. Ausf.-Ges. 00111
13. .1. 1.921 (5’·S. S. 268) gewährleistet den« Gemeinden (Ge—-
meindeverbä«nden) für das Jahr 1920 einen Mindestanteil an
dem Aufkommen der Reichseinkomsmsensteuser in Höhe des Ein-
kommensteuseraufkonimens des Steuerjahres 1919 einschließlich
der bis zum 1-0. 3. 1920 rechtsgültig beschlossenen Nachtrags-
umlagen und zuzüglich einer Steigerung von- 35 b. H. Außer-
dem ist beabsichtigt, dem Geldbedarf und Der schwierigen Finanz-
lage zahlreich-er Gemeinden-, (Gemei«udeverbänsde) dadurch Rech-
nung zu tragen, daß- unter bestimmten Voraus-setzsungzen ge-
meiudckliche Nachtragsnmlagen auch dann anerkannt werden
sollen, wenn sie erst nach dem 10. 3. 1920 rechtsgültig beschlossen
worden sind. Die Entscheidung in welchem Umfang-e diese An-
erkennung erfolgen kann, hat sich dadurch verzögert, daß sich- die
Unterlagen zur Gewinn-mag eines Ueberblicks über die finan-
zielle Tragweite einer derartig weitgehenden Anerkennung bis--
her nicht haben abschließeud beschaffen lassen. Auch heute liegst
für einen Teil der Regsiierungssbezirte die von mir, dem Mi-
nister des Innern-, erforderte Nachweisusng noch nicht vor. Im-
merhin geben Die von dem Statistischen Lande-samt vorgenom-
menen Erhebungen gewisse Anhaltspunkte so daß wir in der
Lag-e sind, folgendes zu bestimmen:

I. Behufs einer beschleunigt-en und einfachen Durchführng
des Anerkennungssverfahrens erklären wir uns für dass Reich-
nungsjahr 1920 mit der ausnahmslosen Anerkennung der nach
dem 10. 3. 1920 beschlossenen Nachtrag-sumlagsen insoweit sein-
verstanden-, als diese Den Betrags eine-s Viertels der- bis zu
diessetn Tage beschlossenen Umlagen Busch-lägen zur Einkonnnene
steuer) nicht überschreiten, jedoch mit Der Maßgabe-, daß 1. hier-
auis irgendwelche auderweitigen Berufungen gegenüber dem
Reich oder Staat in keiner Weise geltend gemacht werden und
2. daß das Stseuerseoll nach dem- Stande svom 10. 3. 1920 nicht
400 v. H. des Der Genie-indebestseuerung zugrunde liegenden
staatlichen Veranlagiungssssollss für das Jahr 1919 übersteigt

· Sollte letzteres ausnahmsweise der Fall fein, so müssen
wir uns hinsichtlich der über Z von 400 v. H. hinausgehenden
Beträge die Entscheidung für den einzeln-en Fall vorbehalten

ll.. Gleich-zeitig 111ia-ch.en wir nochmals auf die von uns
erbassenen Anweisungen- über die Berechnung des gewährleisteten
Betrag-es (§§ 56—-—57 L. St. G.) ausdrücklich aufmerksam. Nach
dem- Erlassie des Herrn Reichsmiinisters der Finanzen vom 28.
Mai 1920 — III 1'2- 544 (nicht veröffentlicht) ——- ·i«st bei der
Berechnung des gewährleisteten Betrag-es gsrnudsätzslich die wirk-
liche Jsteinnahmse zu berücksichtigen  
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Für Landtresise 1111D Provinszen iisst dies-e .Jst-e«inna:hsm-e ans
Der Eiukommenstenerumlagie auf die nachgeordneten Gemeinden
(Gem-eindesver.biände)« bekannt, da sie sich mit dem entsprechenden
Anteils an den tatsächlichen anseisungen nachgeordneter Ge-
meinden 1111D Gent-eindeverbiäudens im Rechnungsjahr 1919 deckt.

ś Für Gemeinden dagegen steht dies-e Jsteinnahxme auch jetzt
noch nicht fest, da nach dem obengenannten Erlasse des Herrn
Reichsministers der Finanzen die bis zum 31. März 1923 ein-
tretenden Aensderungen berücksichtigt werd-en sollen, so daß also
zunächst vorbehalttich endgültiger Abrechnung das Ver-anla-
gsnngssoll nach dem- ·Stan-de vom 31. 3. 1920 -— bericbtig1 nach
dem Hrmdertsatze, um den 1111 Durchschnitt der Steuerjahre
1910, 19.17 usud 1918- Die wirkliche Einnahme sich gegenüber
dem Veranlagun.gs.;sol«l vermindert oder vermehrt hat ——— ein=
gestellt werden muß. .

Bei den Gutsbezirten ist als Auskommen an Einkonntieti-
steuer ein Betrag ein-zusetzen der als Zuschläge idie Hundertsätze
-anuinunr, die durchschnittlich die Landgemeinden des gleichen
Kreises zur Staatseinkommensteuer erhoben haben. Hinsichtlich
der tatsächlich-en Zuweisungen veriweifen wir auf unser-en ge-
meinsamen Runderlaß vom 13. 9. 1921 —- IV St. 397 Fin-
Min II A12. 1,131 (nicht veröffentlicht) ——, wonach wir Sie ser-
tnächstigt haben» den Kreisausschüfsen ans Antrag zu gestatten
die die Aufwsendusngen für öffentliche Zwecke übsersteisgienden Be-
träge aus den Ueberweismigen einstweilen zurückzubehalten
(ngl. auch den Runderlassz vom 13. 9. 1921 —- IV St. 336,
Für-Miit 11:12. 1431 (n-icht sver.öffen-tlichst).

Wir ersnchen ferner, genau darauf achten zu wollen, daß
bei Feststellung des gewährleisteten Betrages Die an übergeord-
uete Landkreise und Provinzen (Bezirksverbiände)- im Jahre
11919 geleisteten Eiukommeusteuerumbagens bei den nachgeord-
neten Gemeinden und Gemeindeverbänden sunberücksichtigt zu
bleiben hab-eu, weil die Zusweifung an diese übergeordneten Ver-
bsände unmittelbar erfolgt. Asnzurechnen ist das Forenfal-E«in-
kommen-, ebenso die sogenannten fingiserten Einkommensteuer-
beträgse, soweit diese der Veranlagung zugrunde gelegt und tat-
sächlich erhoben worden sind.

Wir erfuchen ergebenst, die Gemeinden 1111D Gemeindever-
bände alsbald zu verständigen, und die dort vorliegen-den Unter-
lagen für Die krseisangehörigeu Städte und Gemeinden sind
nachzuprüfen Soweit als sie zu keinen weiteren Ermittelun-
gen mehr Anlaß bieten, sind die Nsachwesisung dem Preußischen
Statistischen L-audes·am-t,, Berlin SW. 68, Linden-str. 28, mit
tunlichster Beschleuniginng direkt ziu üsbersenden 1111D zugleich ist
hierher eine kurze Sammeluachweisuug einzureichem währen-d
dortseits zu ren- Fällen« in einem Berichte besondere Stellung
zu nehmen ist-, in denen die vorstehenden Grundsätze nicht be-
achtet sind.

Die Einreichung Der 11011) fehlen-den Nachweisungen für
Stadt- 1111D Landkrrise wird zugleich in dringende Erinnerung
gebrach-t.

Au die Ober- und Regiernn·g-spräsid-euten.

Oe l s, den 1. März 1922.
Vorstehenden Erlaß bringe ich auf Veranlassung des Herrn

Regierungsspräsideusten hierdurch zur Kenntniss der Gemeinde-
vor-stände

Der Vorsitzsende des Kreisausschusses

O e l s, iden 2. März 1s9222.
Feuerldschswesen

Eine große Anzahl Orts-behörden- sind trotz meiner Erinne-
rung vom 13. Februar 1922, Kreisbslatt Seite 39, noch mit der
Einreichung des Berichts über. Auslegung der Rolle der zum
Feuerlöschtdienst Verpflichteten im Rückstande

Indem- ich die säusmigen Herren- Guts- und Gemeindevor-
steher nochmals erinnere, gebe ich hiermit bekannt, daß die bis
zum 10. D. Mts-. nicht eingegangenen Berichte durch kosten-
pzfllichtigen Boten abgeholt werden.

Oe l s, den 28. Februar 1922.

Meldungen über Brennstosffeingünge.
Sämtliche Bezugsseh-einemspsänger im Kreise siinsd verpflich-

tet, der Kreis-K olhlenstelle den Eingang seines Waggons Kohle

L. I. 509.

0Der Blriketts oftort durch Psossttkarte unter Angabe der Menge,
Sorte, Beztugst chein Reihe und Nummer zu melxdleut ś

Zinwiderhandluugen haben Die Entziehung der Bezugsk
scheine im Gefolge

Der Vorsitzensde des Kreisaxusschusses
—
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O e l s, den 28. Februar 1922.
Einreichung von Nachweisungen zur Errechnung des Wenn-stoff-

Bedarfs.
Zum Zwecke der Zuweisung von Kohlsieusmsarikseni »für die (

Zeit vom 1. April bis- 30. September 1922 bedarf es der- Ein-
reichung oou Eliachiwseissuxugsen in nachstehende-r Form-.

Die Osrtsbehsörden des Kreises ersuche ich um Einreichung
der NachweisUUg bis zum 15. Mär-z 1922.

Bis zu kdiesem Zeitpunkt nicht eingehende Nachweisungen
haben die verspätete Ueb·er«w«eisung der Kohl-'enmarken zur Folge.

   

 

Be-
. Name und Stand Stück- 5« _ ber uottgte Z

g bes; zum Schwei- nnb Ge- E-
„Q Haushaltuugs- der h biegen werbe- g

« vorstaudes Rinder ne tobte Z
p. Mon. -
 

      
O el s, den 28. Februar 1922.

» Hengstkörung
Zur Veröffentlichung vom 1.8. Jauiuar 1.922, Kreisblatt S. 19.

Die unter -lfd. Nr. 3, 5, 9 uxud 10 der Nachstoeisuug aufge-
fsüshrten Hengste Olidenbsurger Rasse gelten nach Mitteilung des
Herrn Regierungspräsidenten Breslau get-miß Entscheidung des
Vorsitzenden der Heu-gstkörkommission im Einvernehmen mit der
Laudwisrtschaxftsöammer für die Provinz Schlesien endgültig akls
angekört bis zum Haupttörtermin für- 192s3.

L. 1.48. Oel s, den 1. März
Ungekiirte Hengste

Trotz meiner Erinnerung vom 9. Februar 1922 (Krseis-
blatt Seite 36) sind eine groß-e Anzahl Ortsbehörden mit der
Meldung rder in ihrem Bezirk vorhandenen über 3 Jahre alten,
nngef’orten Hengste noch im Rückstande

Die mir. bis zum 9. d. Mis. nicht eingehenden Berichte
Iderde ich unweigierlich durch kostenpfllichtigen Boten abholen
assen.

L. I. 13515.

 

1922.

O el s, den« 2. März 1922.
Landesvermefsungen

Die Ortspolsizieibehörden ersuche ich, mir bis spätestens zum
15. d. M. seine Nachweisung »der bei den Ent- und Bewäs-
sernn-gss-, Deich-» Damm- und Vorflut-Regnliserungen ausge-
führten Biermessungen —- soweit die Vermesinn-gssr·esu-ltaste noch
nicht zium Kataster übernommen- siud —- nach folgendem Schema
ieiuzureichent

Nachlveisung
der iur Kreise Osels während des Jahres 1921 ausgeführten-

uud in Angriff genommen-eu- größeren kominunalen
Vermessunsgsarbseiteu.
  

  

  

Art bezw. Zweck Auf-—- »
g und Umfang Maß- Belegt): Zeit der g
g; der Bermessuugen itab “111(13’ Ausfuhruug g
J5 ort der Ver- ““5

"c? Kreis . , iuessungs- E
Ewan Alnt Drtidfllft berpfl‘grten arbeiten ä

 

     
Fehlauzeige nicht erforderlich

L. I. 1350. Oel s, den 1. März 1922.
h Nachweisung,

bete. Waisen-ritte» Gutsvorsteher u. Gutsvorsteher-Stellvertreter.
_ Zur Berichtiguxng der hier geführten Kontrollen ersuche ich

die Ortspolsizeibehörden, mir eine Nachweisung der zims dortigen
Amtsbeziirk tätigen Waisen-rate Gutsborftelher und Gut-stier-
steher-S«telltoertreter bis zsusnr 1.-«5. d. Mts. einzureichen:.  

 

Vf. d. M. d. J. v. 13. 2. 1922 -- IID294,
polizeiliche Vernehmungen.

Die Verfügung vom 17. Januar 1922 —- 1ID4185 —-
M.-Bl. ’ S. 107) wird dahin abgeändert, daß die Angabe
,,A«lter« im Abs. 6 unter b zu ersetzen ist durch »Tag, Jahr und
Ort der Geburt«.
L. I. 1'272. Oe l s, den 25. Februar 1922.

Vosrstehenxdens Erlaß bring e ich mit Bezug auf meine Kreis-
bltattbetanntmachung vom 3. · ebsruar 1922 —— Kreisblatt S. 33
; betreffen-d polizeiliche Vernehumngen zur Kenntnis und Be-
a tnng.

L. I. 1328. Oels, den 1. März 1922.
Viehfeuchenpolizeiliche Anordnung.

Unter dem Riudviehbestaude des Donisiuiums Postelwitz ist
die Maul- nnd Klsausenseuche atntstierärztlich festgestellt worden.

Zum Schutze gegen die- Weiter-verbreitung der Seuche wird
auf Grund der §§ 18 ff. des Viehseuchengsesetzes vom 26. Juni
1.909 — RGBL S. 519 ——— mit Ermsächtigung des Minister-s
für Laudwirtsclmfn Dosmäuen und Fosrsten bis aiuf weiter-es
folgendes angeordnet:

Das Dominium Postelwitz bildet einen Sperrbezirt Für
diesen Bezirk gelten folgend-e Anordnung-ein

1. Samtliche Wiederkauer («Schafe, Rmder, Ziegen-) und
Schweine in diesem Bezirk unterliegen der Stall-sperre.

. Das Geflügel ist im gesamten Sperrbezirk so einzusperren,
daß- es den Hof nicht verlassen kann.

. Die Hunde des Sperrbezirks sind festzulegen

.Das Betreten der verfeiuchtens Ställe ist abgesehen von
Notfiällens ohne- ortsspolizeiliche Genehmigung nur dem Be-
sitzer der Tiere oder der Ställe, dessen Vertreter, denl mit
der Beaufsichtigung., Warnung und Pflege der Tiere be-
trauten Personen unsd Tiier.särztien«s gestattet

. Dlas Seuchengehöft ist am Eingangstor oder einer sonst
hierfür geeigneten Stelle in augenfällriger nnd haltbarer
Weise mit Holztafel mit der Jnschsrift: »Manl- und
Klauenseuche« mit schwarz-er Farbe auf weiß-em- Grund zu
versehen Neben dieser Tafel ist ein-e solche mit der Auf-
schrift ,,Unb«ef1.i.gstenl ist der Eint-ritt verboten« anzubringen

Gleichzeitig sind san den Eingang-en zu den im Sperr-
bezirk gelegenen Orten Tafeln aufzustellen mit der Auf-
schrist: ,,Msaul- und Klauenseu·che«. Für den Durchstrieb
von Klanenvieh verboten

.Händleru, Sch-lächteru, Viehkastrisereru und ander-en in
Ställen gewerbsmäßig veriehreuden Personen ist das Be-
treten der versenchten Gehöfte untersagt

. Die Einfuhr von Klauen-trieb in die gesperrt-en Bezirke ist
verboten.

.Das Durchtrseibens von Kliauenvieh durch die gesperrten
Bezirke ist verboten, das gleiche gilt hinsichtlich von Rind-
viehfuhrwserken

. Dünger, Streu nnd Jauche dürfen aus verseuchten Gie-
höften nur mit Pferdegespann und nur »dann aufs Feld
gefaihreu werden, wen-u öffentlich-e Weg-e nicht berührt
wer en. s
Der Dünger ist täglich mit Kialkmilch zu begießen.
Die Aus-fuhr von Dünger, Streu und Jauche aus un-

verseuchten Gehbftens mittelst Pferdegespann ist auif öffent-
gießen Wegen, soweit zur Ackerbestellung notwendig, gie-
hattet. -
Die Plätze vor den Stalltüren und den Eingängen der
Seuchengiehöfte sowie die gievflasterten Wege an den Ställen
und auf dem Hofe sind mehrmals täglich durch Ueber-
gießen mit Kalkwasser zsu dessinfizieren-.
Gersätschaftsen, Fahrzeuga Behältnissie und sonstige Gegen-
sstäsude müssen, soweit sie mit den« kranken- osder svserdächstigen
Tieren oder dessen Asbgänsgeu in Berührung gekommen sind,
desinfiziert werden-, bevor sie Iaus sdems Gehöft heraus-ge-
bracht werden. Die Gerältschaftent sind zunächst zu reinigen
und alsdann mit Kresolw-asser, Kiasrbolfäu«17selöstinsg, Susblsi-
matlösusnig szu desinfiziersen Die Desinfektiou erfolgt:
a) durch Einlegen gder Gefäße in kochen-d heiße-s Wasser

oder kochend heiße Sodalösungs oder dünne Kalkmilch
für die- Dsauer von mindestens 2 Minuten derart, daß

ś alle Deile der Gefäße von der Flüssigkeit bedeckt sind;
b) durch gründliches Aibsbsürsten der Aiußew und Innen-

fläche der Gefäße nebst Griffem Deckeln usw. mit
kochend heißer Sodalösung oder dünner Kialkmilch

Die Abgabe von roher Milch aus den verseuchten Gehöftsen
ist verboten, dieselbe iist unr. unt-er der Bedingung sofor-

N
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tiger Ahkrselung oder einer anderen ausreichenden-· Erhitzung
gestattet. Als gekocht ist diejenige Milch anzusehen-, welche
auf 100 Grad Celsius erhitzt oder wenigstens 15 Minuten
lang seiner Temperatur von 90 Grad Celsius aus-gesetzt
wird.

Diese Maßnahme bezieht sich auch auf Magerinileh,
Buttermilch nnd diejenigen Teile der Milch, welche beim
Käse zurückbleiben, sowie auf Molken, dagegen wird der
Betrieb von Butter und Käse von dieser Oxliaßnahine nicht
betroffen.
Das. Decken von Kühen durch Bnllen aus anderen Ge-
höfstenl wird verboten.
Zuwiiderhandliiugen gegen diese Anordnungen werben, so-

fern nicht nach § 328 bes Reichssstsrasgeksetzbuches eine höhere
Straf-e verwirft ist, gemsäß § 74 ff. des Vieh-seiiichenigesetzes vom
26. Juni 1999 mit lszesängnis bis zu 2 Jahr-en- oder mit Geld-
stvafe bis zu 3000 Mk. bestraft.

Diese Anordnung tritt mit dient Tage ihrer Veröffent-
lichung in Strafe. Sie wirdaufgehoben werben, sobald die Ein-
gangs bezeichnete Zeiichensgefahr beseitigt ist.

Die Lrtshehörden haben vorstehend-e Anordnung in orts-
üblicher Weise bekannt zu geben, uuid die Herren thutsvorsteher

1

werden ersucht, die genaue Befollgsung zu überwachen.

13.

1.. l. 1221. L e l s, den 2:-3. Februar 1922.
Viehseuche.

Die :l.li«a-ul- und Nlaiissenseuche in Jägerndsorf (Kreis·lilatt 22
Zu 6) nnb kliosenthah Kreis Brieg lFireisihlatt 22 S. 1(l) ist er-
löschen  

l« l. 1311. _ L e l s, den 28. Februar 1«922.
Arn-f Doniiuium Sieht-schau, Fireis Breslau, ist die Maul-

nnb list-auen-seuche treistierarztltch festgestellt werben.

O el s, den 28. Februar 1922.
Viehseuchenpolizeilithe Anordnung.

Die iii mein-er svtehseuchenxpoltzelicheii Anordnung vom
u. Januar cr. —- Kreisblsatt c. —l ——— zum Schutz-e gegen die
Dollswsut verhangtse Sperre wird auch auf die {Lrte Neiihof b. W.

i Si . ei "e a is- eit) t.und hw«t » i « slnt

L. l. 1310.

O e l s, den 22. Februar 1922.
Aufgehobene Verordnung.

Die Verordnung des Herrn EJieithsvräsideuten vom 28. Sep-
tember 1.921 ist diiisrchi Verordnung vom 23. Dezember 1921
(R. G. Bl. S. 1t5l34) aufgehoben werben.

L e l s, den 25. Februar 1922.
Bestätigung.

Der :)liiszi"igler Gottlieh Scholz in Ulhersdorf ist zum Wai-
seurat der Gemeinde Ulherssdorf bestätigt word-en.

 

1.. 1.1215.

 

L els, den« 2. illiärz 1922.

Berichtigung.
In meiner Litveishlattbetkanntmachiiug vom 20. Februar

1.922 betreffend Bezug tes Regieruiigsamtssblattes m Kreis-Matt
Nr. 9, S. 47 —- muß es heißen »die Ortspolizeibe-
hördenC

Ich sersiiichse dieselben unt entsprechende Erledig·iiiig.« Der
Teruiiu wird bis zum 10. März verlängert und ist genau inne-
zuhalten.

1.. 'l. 1.152.

Der Landrat.
Dir

Geflügelcholera. .
h · Unter dem Geflügelbestand-e des Dom. Vangau ist die Ge-
fliigelchsolera ausgebrochen Sperrmaßregelu sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
Dr. S eho l h - Schön ga r t h.

Vertilgung von Raubzeug.
Auf der. lsjsemarikung von Woitsldorf werben in ber Zeit

vom 5. Illisärz bis Ende- April 19722 Gifthrocken ausgelegt. Vor
der Aitfnahiiie von Fallwiw wird gewarnt.

Der Amtsvorsteher in Pangau.
Dr. Z ch« o l 13 - S ch ö u g a r t h.

‚am ltvor w erf, den 21. Februar 1922.
Zur- Vertilgnug von Raubzeug wir-d auf dem Jagdgselände

»der Feldmark Kalt-normal und Zi!l-s»einEllig»iitl) in der Zeit vom
10. Februar bis »zum 1. Juli 1922 Gift ausgelegt.

Vor Aufnahme von Fallwild wird gewarnt.
Der Amtsvorsteher.

D 1‘ a b e.

  

Warum altert zuerst das Gesicht uud erst viel später Arme,
Schultern nnd Nacken usw.

Um diese Frage zu beantworten, muß man weit-er fragen: Wird
das Gesicht anders behandelt als dieührigen .Siiirberteile? Und da
halt-en wir dise Lösung sofort: Das Gesicht wird häufiger und auch
stärker mit Wasser und Seife behandelt

. Der Organismus bildet Fett und sosiidert durch die Haut Fett
ab. Nicht um diesen wertvollen Stoff zu verschwenden, denn der
Organismus verschwendet nichts, sondern um die Haut zu schützen.

Die Seife aber löst Fett auf, verwandelt es ebenfalls in Seife.
Hätte die Natur die Poren der Haut durch Seife schützen wollen,

statt durch einen fein-en Fetthauch so wäre ihr das ein leichtes ge-
weiseii. Sie ivollte aber Fett, und ider Mensch verwandelt es isn
Seife.

Die Völker des Altertums taiiiiteii keine Seife, sonder-n reinigten
den Körper durch Salven. Damen, welche alle Geheiiuinisse der
Schönheitspslege kennen, tun es heute noch.

Wer darin Erfahrung hat, keimt sie unter Tausenden heraus:
Sie alt-ern nicht!

An eine solche Danie, Ninoiu de Leuelos knüpft sich ein-e tra-
gische Begebenheit lJhr eigen-er Sohn der sei-use Mutter nicht
kannte, ver-liebte sich in sie, als sie schon eine Greisin, aber dem
Aeußeru nach ein junges Mädchen war, nnb erschoß sich, als er die
Wahrheit erfuhr. h

Die vor noch nicht lang-er Zeit auf Schloß Löshichau in Thü-
ringen im Alter von iiher 90 Jahren verstorbene Acarenea Pigna-  

lliickell

i}. Bekanntmachungen anderer Behörden
G roßgr a he n, den 21. Februar 1922.

Vom 1. März bis :-3-0. Juni 1922 wer-den auf dem Ge-
nieiuidsejagdgelände Malt-ers Giftihrocken zur Vertilgung von
Rauhzeug ausgelegt.

Bor Aufnahme von Fallwiltd wird gewarnt.
Der Amtsvorsteher.

Stephan.

 

 

Sich m a rs e, den 21. Februar 1922.
Auf dem Jagd-geläude der Feld-mark Ludwigsdorf wir-d zur

Vertilgung von Raubzeugi bis 1. Juli b. Js. Gift aus-gelegt
werben. Vor Aufnahme von F-iisll"wil·d wird gewarnt.

Der Amtsvorsteher.
B o g e l.

Zur- Vertilgung von dliausvswistd wird aus dem Gelände
Nieder Schön-an bis zum 3;l. Mai 1922 Gift iahsgeliegt.

Vor Aufnahme von Fall-wild wird gewariit. «
Der Amtsvorsteher von Ulhersdorf.

C h r ist o v h.

 

tell-i, Herzogiin von .liiit·l·an-d, bezaiiberte noch im Alter von list-M
Jahren die Herzen der Männer.

Auch heute noch gibt es Damen, den-en man ihr Alter nicht im
entferntesten ansieht. Wir sind nicht so ungalant, das wahr-e Alter
einer bekannten Bühueiischönheit zu verraten, aber ihr Toisletteii-
geheimiiis ivolleii wir euthiilleii, es heißt ,,«.Uiarhlaii-Crenie«.

Vorschriftsmäßig angewandt, was täglich nur einige Minuten
mehr Zeit erfordert als das Wascheu mit Seife, kräftigt die Haut-
usiid Gesichtsmuskeslii, die herabgesuinkeneii Partien bekommen wieder
Halt, die Riiuzieln gleichen sich wieder ans.

Nicht jahrelange Behandlung ist dazu nötig, sondern der Er-
folg zeigt sich bald

Wenn man sich unter Berufung auf diese Zeitung an den
,,«.U"tasrvlan-Vertrieih«, Berlin, wen-bet, so enthält man kosteiiilos eine
interessant geschrieben-» Broschüre, in welcher dass alles viel ausführ-
licher klargelegt wir-b, als es ber Raum, der mir für diesen Artikel
zur Verfügung steht, erlaubt.

Man erhält sogar, wenn man darum ersucht, kosteiilos eine
kleine Probe der ,,«.l)iarhlau-Creine« und kann sich durch den Ber-
snch, sder in der Broschüre näher beschrieben ist, überzeugen, daß es
keine bloße Theorie ist, wenn ich sag-e, daß Seife die Schönheit ver-
dirbt, SlJiairhlan aber sie erhält und wiederbringt.

Besonders möchte ich diesen Versuch auch stillen denen eiiipfehleii,
die an Hautusnreinigkeiten leiden, zu denen ich nicht nur Mitesser
nnd grauen Teisnt, sondern auch andere Schönheitsfehler rechne. Jch
empfehle sofort zu schreiben, da die Firma diese Gratisproben nur
kurze Zeit abgeben wird. Die genau-e Adresse ist: Marhlan-Bertrieb,
Berlin Nr. 703, Friedrichstix L18.


